
1

Bundesgesetz
über die Berufsbildung
(BBG)

vom 19. April 1978  (Stand am 28. Januar 2003)

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf die Artikel 27sexies, 34ter, 42ter und 64bis der Bundesverfassung1,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 26. Januar 19772,3

beschliesst:

Erster Titel: Geltungsbereich

Art. 1
1 Das Gesetz regelt:

a. die Berufsberatung;

b. die Grundausbildung und die Weiterbildung in den Berufen der Industrie,
des Handwerks, des Handels, des Bank-, Versicherungs-, Transport- und
Gastgewerbes und anderer Dienstleistungsgewerbe sowie der Hauswirtschaft;

c. die Berufsbildungsforschung.
2 Die Anwendung des Gesetzes richtet sich nach der Art des zu erlernenden Berufes
und ist von der Art des Betriebes unabhängig.
3 Die Grundausbildung und die Weiterbildung in den Berufen der Erziehung, der
Krankenpflege und in den übrigen sozialen Berufen, der Wissenschaft, der Kunst
sowie der Landwirtschaft fallen nicht in den Geltungsbereich dieses Gesetzes.4

4 Bestehen Zweifel, ob ein Ausbildungsverhältnis als Lehrverhältnis im Sinne des
Gesetzes zu gelten hat, so entscheidet darüber die kantonale Behörde.

 

 AS 1979 1687
1 [BS 1 3; AS 1958 362, 1973 1051, 1976 2003]. Diesen Bestimmungen entsprechen die

Artikel  63, 64, 110, 123 und 135 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (SR 101).
2 BBl 1977 I 681
3 Fassung gemäss Anh. Ziff. II 2 des BG vom 22. März 2002 über die Anpassung von

Organisationsbestimmungen des Bundesrechts, in Kraft seit 1. Febr. 2003 (AS 2003 187
188; BBl 2001 3845).

4 Fassung gemäss Art. 55 Ziff. 1 des Waldgesetzes vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Jan.
1993 (SR 921.0).
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Zweiter Titel: Berufsberatung

Art. 2 Zweck
1 Die Berufsberatung hilft Jugendlichen und Erwachsenen durch allgemeine Aufklä-
rung und persönliche Beratung bei der Berufs- und Studienwahl sowie bei der Ge-
staltung der beruflichen Laufbahn.
2 Jugendliche werden in Zusammenarbeit mit den Eltern, der Schule und der Wirt-
schaft, Erwachsene in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft beraten.

Art. 35 Freiwilligkeit und Unentgeltlichkeit

Die Berufsberatung ist freiwillig und unentgeltlich. Die Kantone können für beson-
dere Beratungsdienste ein Entgelt verlangen.

Art. 4 Aufgaben der Kantone
1 Die Kantone sorgen für eine zweckmässige Organisation der Berufsberatung und
unterhalten eine kantonale Zentralstelle.
2 Die Berater müssen sich über eine vom Bund anerkannte Fachausbildung auswei-
sen.

Art. 5 Aufgaben des Bundes
1 Der Bund fördert die Berufsberatung.6

2 Er sorgt in Zusammenarbeit mit den Kantonen und den zuständigen Berufsverbän-
den für die Ausbildung und Fortbildung der Berufsberater. Er kann geeignete Insti-
tutionen zur Mitwirkung heranziehen und ihnen allenfalls die Ausbildung der Be-
rufsberater übertragen.

Dritter Titel: Berufliche Grundausbildung
Erstes Kapitel: Ziel und Arten

Art. 6 Ziel

Die berufliche Grundausbildung vermittelt die zur Ausübung eines Berufes notwen-
digen Fertigkeiten und Kenntnisse. Sie erweitert die Allgemeinbildung und fördert
die Entfaltung der Persönlichkeit und des Verantwortungsbewusstseins. Sie bildet
ferner die Grundlage zur fachlichen und allgemeinen Weiterbildung.

 

5 Fassung gemäss Ziff. I 21 des BG vom 14. Dez. 1984 über die Sparmassnahmen 1984, in
Kraft seit 1. Jan. 1986 (AS 1985 660; BBl 1984 I 1253).

6 Fassung gemäss Ziff. I 21 des BG vom 14. Dez. 1984 über die Sparmassnahmen 1984, in
Kraft seit 1. Jan. 1986 (AS 1985 660; BBl 1984 I 1253).
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Art. 7 Arten

Die berufliche Grundausbildung wird vermittelt:

a. durch die Berufslehre in einem privaten oder öffentlichen Betrieb mit gleich-
zeitigem Besuch der Berufsschule, wobei die praktische Ausbildung durch
Kurse zur Aneignung grundlegender Fertigkeiten (Einführungskurse) geför-
dert wird;

b. durch die Berufslehre in einer Lehrwerkstätte oder einer Schule für Gestal-
tung, die neben der praktischen Ausbildung auch den beruflichen Unterricht
vermittelt;

c. durch die Ausbildung in einer öffentlichen oder privaten gemeinnützigen
Handelsmittelschule, die vom Bund anerkannte Abschlussprüfungen durch-
führt.

Zweites Kapitel: Berufslehre
1. Abschnitt: Allgemeine Vorschriften

Art. 8 Dauer und Beginn
1 Die Berufslehre dauert mindestens zwei Jahre. Sie ist auf ganze Jahre anzusetzen.
Bei einer Stufenlehre dauern die Ausbildungsperioden nach der ersten Stufe mindes-
tens ein Jahr. Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement (Departement) kann
bei besonderen Verhältnissen Ausnahmen von der Ganzjahrespflicht bewilligen.
2 Die Berufslehre beginnt mit dem Schuljahr der vom Lehrling zu besuchenden Be-
rufsschule. Über Ausnahmen in Einzelfällen entscheidet nach Anhören der Berufs-
schule die kantonale Behörde.
3 Die Vorschriften über die Berufslehre gelten nur für Berufe, für die ein Ausbil-
dungsreglement erlassen worden ist.

Art. 9 Lehrling
1 Als Lehrling gilt, wer das 15. Altersjahr vollendet hat, aus der Schulpflicht entlas-
sen ist und aufgrund eines Lehrvertrages einen dem Gesetz unterstellten Beruf er-
lernt.
2 Bei besonderen Umständen kann die kantonale Behörde einen Jugendlichen, der
das 15. Altersjahr im laufenden Kalenderjahr vollendet, ausnahmsweise als Lehrling
zulassen.
3 Wird der Lehrling im Laufe der Berufslehre mündig oder tritt ein Mündiger eine
Lehre an, so unterliegt das Lehrverhältnis gleichwohl den Vorschriften des Gesetzes,
soweit sich diese nicht nur auf Jugendliche im Sinne des Arbeitsgesetzes7 (Art. 29
Abs. 1) beziehen.

 

7 SR 822.11
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Art. 10 Lehrmeister
1 In den dem Gesetz unterstellten Berufen dürfen Lehrlinge nur von Lehrmeistern
ausgebildet werden, welche die erforderlichen beruflichen Fähigkeiten und persönli-
chen Eigenschaften besitzen, einen Ausbildungskurs für Lehrmeister besucht haben
und Gewähr bieten für eine fachgemässe, verständnisvolle Ausbildung ohne gesund-
heitliche oder sittliche Gefährdung.
2 Als Lehrmeister gilt der Betriebsinhaber oder ein von ihm bezeichneter Mitarbeiter,
der die Anforderungen erfüllt.
3 Auf Antrag des Berufsverbandes kann das Departement vorschreiben, dass der
Lehrmeister die Berufsprüfung oder die höhere Fachprüfung bestanden hat. In Beru-
fen, in denen beide Prüfungen durchgeführt werden, genügt die Berufsprüfung.
4 Wenn der Lehrmeister die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht erfüllt, die gesetz-
lichen Pflichten schwer verletzt oder wenn sich aus den Zwischen- oder Lehrab-
schlussprüfungen ergibt, dass die Ausbildung ungenügend ist, so untersagt ihm die
kantonale Behörde die Ausbildung von Lehrlingen.

Art. 11 Ausbildung der Lehrmeister
1 Die Kantone führen in Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden Ausbildungskur-
se für Lehrmeister durch. Sie können die Durchführung den kantonalen Berufsver-
bänden übertragen. Für Berufe mit wenigen Lehrlingen oder beim Fehlen kantonaler
Berufsverbände kann das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit8 (Bundes-
amt) schweizerischen oder regionalen Berufsverbänden auf Gesuch hin die Durch-
führung für die ganze Schweiz für eine Region oder für ein Sprachgebiet übertragen.
2 Das Bundesamt bestimmt das Mindestprogramm der Kurse.9 Es fördert ferner die
Weiterbildung der Lehrmeister.
3 Der Besuch des Ausbildungskurses ist für die Lehrmeister obligatorisch. Ausnah-
men können bei Nachweis einer gleichwertigen Ausbildung von der kantonalen Be-
hörde nach den Richtlinien des Bundesamtes bewilligt werden.

Art. 12 Ausbildungsreglemente
1 Das Departement erlässt für die einzelnen Berufe Ausbildungsreglemente. Diese
regeln insbesondere die Berufsbezeichnung, das Ausbildungsziel, die Dauer der Leh-
re, die Anforderungen an den Betrieb, die Zahl der Lehrlinge, die von einem Betrieb
gleichzeitig ausgebildet werden dürfen, und das Ausbildungsprogramm.
2 Für Berufe, die nur in einem Kanton ausgeübt werden, kann das Departement den
Kanton zum Erlass eines Ausbildungsreglements ermächtigen.

 

8 Heute: «Bundesamt für Berufsbildung und Technologie» (Art. 6 der OrganisationsV vom
14. Juni 1999 für das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement, SR 172.216.1) (siehe
AS 1998 1822 Art. 2).

9 Fassung gemäss Anh. Ziff. II 2 des BG vom 22. März 2002 über die Anpassung von
Organisationsbestimmungen des Bundesrechts, in Kraft seit 1. Febr. 2003 (AS 2003 187
188; BBl 2001 3845).
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3 Zur versuchsweisen Einführung einer Berufslehre erlässt das Bundesamt ein vor-
läufiges Reglement oder ermächtigt hiezu den Kanton.
4 Das Departement sorgt in Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden dafür, dass
die Ausbildungsreglemente der Entwicklung in den Berufen angepasst werden. Es
koordiniert die Ausbildung in verwandten Berufen
5 Die Ausbildungsreglemente werden mit Titel und Bezugsquelle im Bundesblatt
veröffentlicht.10

Art. 13 Voraussetzungen für den Erlass

Ausbildungsreglemente werden nur für Berufe erlassen, die hinsichtlich der zu er-
werbenden Fertigkeiten und Kenntnisse eine angemessene Mannigfaltigkeit aufwei-
sen, nicht durch blosse Anlernung erlernt werden können, den Übertritt in einen an-
dern Betrieb zulassen und in der Regel die Grundlage zu einem beruflichen Aufstieg
bilden.

Art. 14 Stufenlehre. Differenzierte Lehre
1 Umfasst ein Beruf ein breites Tätigkeitsfeld, so kann die Berufslehre als Stufen-
lehre oder differenzierte Lehre gestaltet werden. Die Stufenlehre besteht aus einer
Grundlehre mit Lehrabschlussprüfung und einer Zusatzlehre mit neuer Abschluss-
prüfung. Bei der differenzierten Lehre stimmen die Lehrprogramme verwandter Be-
rufe während einer kurzen Einführungszeit miteinander überein.
2 Bei der Stufenlehre kann der Übertritt in die obere Stufe von bestimmten Mindest-
leistungen an der Lehrabschlussprüfung der untern Stufe oder vom Bestehen einer
Aufnahmeprüfung abhängig gemacht werden.

Art. 15 Höchstzahl der Lehrlinge in einem Betrieb
1 Die Zahl der Lehrlinge, die in einem Betrieb gleichzeitig ausgebildet werden dür-
fen, ist im Ausbildungsreglement so festzusetzen, dass die fachgemässe und sorgfäl-
tige Ausbildung gewährleistet ist.
2 Die Zahl der Lehrlinge soll zur Zahl der beschäftigten gelernten Berufsleute in ei-
nem angemessenen Verhältnis stehen, ebenso die Zahl der Lehrlinge im gleichen
Lehrjahr zur Gesamtzahl der Lehrlinge.
3 Bei besonderen Verhältnissen, wie bei Mangel an geeigneten Lehrstellen oder bei
aussergewöhnlichem Nachwuchsbedarf sowie für Lehrbetriebe mit hauptamtlichen
Ausbildern, kann die kantonale Behörde im Einzelfall die Höchstzahl der Lehrlinge
vorübergehend erhöhen, sofern dies die fachgemässe Ausbildung nicht beeinträch-
tigt.

 

10 Fassung gemäss Art. 17 Ziff. 3 des Publikationsgesetzes vom 21. März 1986, in Kraft seit
15. Mai 1987 (SR 170.512).
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Art. 16 Einführungskurse
1 Die Berufsverbände führen im Rahmen der Berufslehre Einführungskurse durch
zur Aneignung der grundlegenden Fertigkeiten.
2 Das Bundesamt kann Berufe, deren besondere Struktur die Veranstaltung von Ein-
führungskursen nicht erfordert, auf Gesuch hin davon befreien.
3 Der Besuch der Kurse ist für alle Lehrlinge des Berufes obligatorisch Lehrlinge
von Betrieben, welche die grundlegenden Fertigkeiten in einer betriebsinternen
Lehrwerkstätte oder in gleichwertiger Form vermitteln, sind jedoch vom Kursbesuch
befreit. Die betriebsinterne Vermittlung der Grundfertigkeiten soll mit den Einfüh-
rungskursen der Berufsverbände koordiniert werden.
4 Die Einführungskurse werden von den Berufsverbänden in Zusammenarbeit mit
den Kantonen durchgeführt. Sie sind auf den beruflichen Unterricht abzustimmen,
ohne dessen Dauer einzuschränken.
5 Für die Kurse ist ein Reglement zu erlassen, das die Organisation, die Dauer, den
Lehrstoff, die Koordination mit dem beruflichen Unterricht und die Kostendeckung
regelt. Das Reglement bedarf der Genehmigung des Bundesamtes.
6 Der Bund fördert die Ausbildung der Instruktoren für Einführungskurse.

Art. 17 Hilfsmittel für die Ausbildung
1 Um eine systematische und methodisch richtige Ausbildung der Lehrlinge sicher-
zustellen, arbeitet der zuständige Berufsverband aufgrund des Ausbildungsregle-
ments einen Modell-Lehrgang für die praktische Ausbildung im Betrieb aus. Er ist
dem Lehrling in geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen.
2 Der Lehrmeister hält den Stand der Ausbildung periodisch, in der Regel jedes Se-
mester, in einem Ausbildungsbericht fest, den er mit dem Lehrling bespricht. Der
Bericht ist den gesetzlichen Vertreter zur Kenntnis zu bringen.
3 Auf Antrag des zuständigen Berufsverbandes kann das Departement den Lehrling
verpflichten, ein Arbeitsbuch zu führen. Dieses ist vom Lehrmeister regelmässig zu
kontrollieren und zu visieren. Das Prüfungsreglement kann eine Bewertung des Ar-
beitsbuches vorschreiben.

Art. 18 Änderung des Mindestalters und der Lehrzeit
1 Das Departement kann im Ausbildungsreglement das Mindestalter erhöhen, wenn
besondere Verhältnisse dies rechtfertigen.
2 Auf Antrag der Vertragsparteien oder der Berufsschule kann die kantonale Behörde
in Einzelfällen die Lehrzeit verkürzen, insbesondere wenn der Lehrling bereits über
Vorkenntnisse verfügt oder eine Lehre in einem andern Beruf bestanden hat; sie
kann die Lehrzeit verlängern, wenn das Lehrziel trotz fachgemässer und sorgfältiger
Ausbildung voraussichtlich während der normalen Lehrzeit nicht erreicht werden
kann.
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Art. 19 Berufslehre von Behinderten
1 Kann ein Behinderter wegen seines Gebrechens nicht alle im Ausbildungspro-
gramm vorgeschriebenen Arbeiten ausführen, so entscheidet die kantonale Behörde,
ob ein Lehrverhältnis im Sinne des Gesetzes vorliegt.
2 Für behinderte Lehrlinge kann die kantonale Behörde die Berufslehre nötigenfalls
angemessen verlängern, sie vom Unterricht teilweise befreien und ihnen bei der
Lehrabschlussprüfung Erleichterungen gewähren.

2. Abschnitt: Lehrverhältnis

Art. 20 Genehmigung
1 Lehrverhältnisse in Berufen nach diesen Gesetz bedürfen der Genehmigung durch
die kantonale Behörde. Die Genehmigung wirkt auf den Zeitpunkt zurück, in wel-
chem die Lehre angetreten wurde.
2 Der Lehrmeister hat den Lehrvertrag vor Beginn der Lehre der kantonalen Behörde
einzureichen. Das Departement bestimmt die Berufe, für die dem Lehrvertrag ein be-
rufsbezogenes ärztliches Zeugnis beigelegt werden muss. Die kantonale Behörde ge-
nehmigt das Lehrverhältnis, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind; sie übermittelt
je ein Exemplar des genehmigten Vertrages den Vertragsparteien. Dem Lehrling sind
ferner das Ausbildungs- und Prüfungsreglement sowie der Lehrplan für den berufli-
chen Unterricht abzugeben.
3 Ist der Lehrmeister zugleich Inhaber der elterlichen Gewalt, so bedarf es keines
Lehrvertrages; der Lehrmeister hat jedoch der kantonalen Behörde vor Beginn der
Lehre schriftlich das Lehrverhältnis anzumelden.
4 Wird der Abschluss des Lehrvertrages unterlassen oder wird dieser vom Lehrmei-
ster nicht oder verspätet eingereicht oder meldet er als Inhaber der elterlichen Gewalt
das Lehrverhältnis nicht oder zu spät an, so unterliegt es trotzdem den Vorschriften
des Gesetzes.

Art. 21 Probezeit
1 Haben die Vertragsparteien die Probezeit im Lehrvertrag nicht festgelegt, so gelten
die drei ersten Monate im Lehrbetrieb als solche.
2 Die Höchstdauer der Probezeit von drei Monaten (Art. 344a Abs. 2 OR11) kann vor
ihrem Ablauf durch Abrede der Parteien unter Zustimmung der kantonalen Behörde
ausnahmsweise bis auf sechs Monate verlängert werden.
3 Wird das Lehrverhältnis während der Probezeit aufgelöst, so hat dies der Lehrmei-
ster der kantonalen Behörde und der Berufsschule unverzüglich schriftlich zu mel-
den.

 

11 SR 220
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Art. 22 Pflichten des Lehrmeisters
1 Der Lehrmeister hat den Lehrling nach dem im Ausbildungsreglement festgelegten
Lehrprogramm fachgemäss, systematisch und verständnisvoll auszubilden. Er hat
dafür zu sorgen, dass die Ausbildung im Betrieb mit dem Unterricht in den berufli-
chen Fächern möglichst gut koordiniert wird.
2 Der Lehrmeister informiert den Lehrling über alle wesentlichen Massnahmen im
Zusammenhang mit dem Lehrverhältnis und räumt ihm ein angemessenes Mitspra-
cherecht ein. Bei einem nicht ordnungsgemässen Verlauf der Lehre hat er rechtzeitig
den gesetzlichen Vertreter des Lehrlings zu benachrichtigen.
3 Der Lehrling darf nur zu Arbeiten beigezogen werden, die mit dem Beruf im Zu-
sammenhang stehen und die Ausbildung nicht beeinträchtigen.
4 Der Lehrling darf nicht zu Akkordarbeiten herangezogen werden.
5 Der Lehrmeister hat den Lehrling gegen Unfall zu versichern und die Prämie für
die Betriebsunfallversicherung zu entrichten. Die Übernahme der Prämie für die
Nichtbetriebsunfallversicherung ist, unter Vorbehalt der kantonalen Gesetzgebung,
im Lehrvertrag zu regeln.
6 Spätestens drei Monate vor dem Abschluss der Lehre gibt der Lehrmeister dem
Lehrling bekannt, ob er nachher im Betrieb beschäftigt werden kann.

Art. 23 Pflichten des Lehrlings und seines gesetzlichen Vertreters
1 Der Lehrling hat alles zu tun, um das Lernziel zu erreichen. Er hat die Anordnun-
gen des Lehrmeisters zu befolgen, die ihm übertragenen Arbeiten gewissenhaft aus-
zuführen und das Geschäftsgeheimnis zu wahren.
2 Der gesetzliche Vertreter des Lehrlings hat den Lehrmeister und die Berufsschule
in der Erfüllung ihrer Aufgaben nach Kräften zu unterstützen und das gute Einver-
nehmen zwischen Lehrmeister, Lehrling und Berufsschule zu fördern.

Art. 24 Aufsicht
1 Die kantonale Behörde überwacht die Berufslehre. Zu diesem Zweck ordnet sie,
wenn nicht frühere Lehrverhältnisse Gewähr für die vorschriftsgemässe Durchfüh-
rung bieten, innert nützlicher Frist einen Betriebsbesuch an. Sie kann von den Betei-
ligten Auskünfte verlangen sowie in die Lehrgänge, Ausbildungsberichte und Ar-
beitsbücher Einsicht nehmen.
2 In Einzelfällen, insbesondere wenn ein Betrieb erstmals Lehrlinge ausbildet oder
wenn der Lehrmeister oder der gesetzliche Vertreter des Lehrlings es verlangt, kann
die kantonale Behörde eine Zwischenprüfung durchführen. Besteht ein allgemeines
Bedürfnis, so kann der Kanton für alle Lehrlinge eines Berufes Zwischenprüfungen
vorschreiben und deren Durchführung auf Antrag eines Berufsverbandes diesem
übertragen.
3 Lassen der Betriebsbesuch oder die Zwischenprüfung Zweifel an der Eignung des
Lehrlings oder am Erfolg der Lehre aufkommen oder zeigen sich Mängel in der
Ausbildung, so trifft die kantonale Behörde nach Anhören der Vertragsparteien und
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allenfalls der Berufsschule die notwendigen Anordnungen. Sie hebt das Lehrverhält-
nis durch Widerruf der Genehmigung auf, wenn die Voraussetzungen von Artikel 25
Absatz 2 gegeben sind.

Art. 25 Auflösung des Lehrverhältnisses
1 Wird das Lehrverhältnis im beidseitigen Einverständnis oder von einer Vertrags-
partei aus einem wichtigen Grund aufgelöst, so hat der Lehrmeister sofort die kanto-
nale Behörde und die Berufsschule zu benachrichtigen. Die Behörde versucht nach
Möglichkeit eine Verständigung zwischen den Vertragsparteien über die Wiederauf-
nahme des Lehrverhältnisses herbeizuführen.
2 Ist der Erfolg der Lehre in Frage gestellt oder besteht keine Gewähr dafür, dass die
gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden, so kann die kantonale Behörde nach
Anhören der Vertragsparteien und der Berufsschule das Lehrverhältnis durch Wider-
ruf der Genehmigung aufheben.
3 Wird ein Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen oder kann er nicht
mehr nach den gesetzlichen Vorschriften ausbilden, so sorgt die kantonale Behörde
nach Möglichkeit dafür, dass der Lehrling die begonnene Lehre ordnungsgemäss be-
enden kann.

Art. 26 Anwendung des Zivilgesetzbuches und Beurteilung von
Streitigkeiten

1 Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, gilt für das Lehrverhältnis das Obliga-
tionenrecht12.
2 Kantone, welche die Beurteilung zivilrechtlicher Streitigkeiten aus dem Lehrver-
trag in erster Instanz einer Verwaltungsbehörde übertragen, haben das Verfahren
nach zivilprozessualen Grundsätzen zu regeln und die nach kantonalem Recht gege-
benen Rechtsmittel einzuräumen.

3. Abschnitt: Beruflicher Unterricht

Art. 27 Berufsschulen
1 Die Berufsschulen haben einen eigenständigen Bildungsauftrag. Sie vermitteln den
Lehrlingen im Pflicht- und in einem allfälligen Wahlpflichtunterricht die notwendi-
gen theoretischen Grundlagen zur Ausübung ihres Berufes und fördern durch eine
allgemeine Bildung die Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Leistungsschwächeren Lehr-
lingen bieten sie nach Möglichkeit Stützkurse zur Vertiefung des Pflichtstoffes. Sie
können freiwillige Kurse für Lehrlinge durchführen, ferner Weiterbildungs- oder
Umschulungskurse für Gelernte oder Angelernte und Kurse zur Vorbereitung auf
den Besuch von höheren Schulen. Ausserdem vermitteln sie den beruflichen Unter-
richt für Jugendliche in einer Anlehre (Art. 49 Abs. 3).

 

12 SR 220
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2 Als Berufsschulen gelten auch Lehrwerkstätten und Schulen für Gestaltung (Art. 7
Bst. b).
3 Die Schulen für Gestaltung können Vorkurse für ihre Berufslehren durchführen.
4 Die Kantone richten einen genügenden schulärztlichen Dienst ein.

Art. 28 Pflichtfächer und Stundenzahlen

Die Pflichtfächer sowie allfällige Wahlpflichtfächer und deren Stundenzahlen wer-
den in Lehrplänen bestimmt, die das Bundesamt aufstellt. Diese werden den Erfor-
dernissen der einzelnen Berufe angepasst und gleichzeitig mit dem betreffenden
Ausbildungs- und Prüfungsreglement erlassen.

Art. 29 Berufsmittelschule
1 Einer Berufsschule oder einer anderen geeigneten Schule kann im Einvernehmen
mit dem Bundesamt eine Berufsmittelschule angegliedert werden.13 Diese vermittelt
begabten und leistungswilligen Lehrlingen als Ergänzung zum Pflichtunterricht eine
breitere, beruflichen und persönlichen Entwicklung dienende Bildung, die ihnen
auch den Zugang zu anspruchsvolleren Bildungsgängen erleichtert.
2 Das Bundesamt erlässt für die Berufsmittelschule Lehrpläne und regelt ihre Organi-
sation, die Zulassungsbedingungen, die Promotion sowie die Abschlussprüfung.
3 Lehrlinge, die in Betrieb und Berufsschule die Voraussetzungen erfüllen, können
die Berufsmittelschule ohne Lohnabzug besuchen.

Art. 29a14 Berufsmaturität
1 Die Abschlussprüfung der Berufsmittelschule wird in Verbindung mit der bestan-
denen Lehrabschlussprüfung als Berufsmaturität anerkannt, sofern Unterricht und
Prüfung den Bestimmungen des Bundesamtes entsprechen.
2 Das Bundesamt regelt, unter welchen Voraussetzungen die Abschlüsse anderer
Ausbildungsgänge als der Berufsmaturität gleichwertig anerkannt werden.
3 Es regelt die Prüfungen für Kandidaten, welche die für die Berufsmaturität erfor-
derlichen Kenntnisse auf andere Weise als durch den Besuch einer anerkannten Be-
rufsmittelschule erworben haben.

Art. 29b15 Eidgenössische Berufsmaturitätskommission

Das Departement setzt als beratendes Organ in Fragen der Berufsmaturität, insbe-
sondere für die Anerkennungsfragen, eine Eidgenössische Berufsmaturitätskommis-
sion ein.

 

13 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Fachhochschulgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft
seit 1. Okt. 1996 (SR 414.71).

14 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des Fachhochschulgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft
seit 1. Okt. 1996 (SR 414.71).

15 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des Fachhochschulgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft
seit 1. Okt. 1996 (SR 414.71).
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Art. 30 Besuchspflicht. Freifächer
1 Der Lehrling ist verpflichtet, den Unterricht nach dem für seinen Beruf geltenden
Lehrplan vom Beginn der Probezeit an regelmässig zu besuchen und die Anordnun-
gen der Schule zu befolgen.
2 Der Lehrmeister hat den Lehrling zum Besuch des Pflichtunterrichts anzuhalten
und ihm die hiefür nötige Zeit ohne Lohnabzug freizugeben. Für den Pflichtunter-
richt darf vom Lehrling kein Schulgeld erhoben werden. Lehrlinge, die in Betrieb
und Schule die Voraussetzungen erfüllen, können ohne Lohnabzug Freifächer besu-
chen.
3 Die kantonale Behörde kann nach Anhören der Berufsschule einen Lehrling ganz
oder teilweise vom Unterricht befreien, wenn er sich über eine gleichwertige oder
höhere Ausbildung ausweist.

Art. 31 Massnahmen bei ungenügenden Leistungen

Lassen die Leistungen in der Berufsschule ernstlich daran zweifeln, dass ein Lehr-
ling die Lehrabschlussprüfung bestehen wird, so benachrichtigt die Schule den Lehr-
meister und den gesetzlichen Vertreter. Bessern sich die Leistungen nicht, so bean-
tragt die Schule der kantonalen Behörde entsprechende Massnahmen. Diese trifft,
nach Anhören der Vertragsparteien und der Berufsschule, die notwendigen Vorkeh-
ren, um dem Lehrling nach Möglichkeit eine Grundausbildung entsprechend seinen
Anlagen und Neigungen zu vermitteln. Sie kann nötigenfalls das Lehrverhältnis auf-
heben (Art. 25).

Art. 32 Errichtung von Berufsschulen
1 Die Kantone haben den Lehrlingen der auf ihrem Gebiet gelegenen Betriebe den
Besuch des Pflichtunterrichts und der Berufsmittelschule zu ermöglichen.
2 Soweit es keine von Berufsverbänden, gemeinnützigen Organisationen oder Betrie-
ben getragenen, eidgenössisch anerkannten Schulen oder Kurse gibt, sorgen die
Kantone für die Errichtung von Berufsschulen oder ermöglichen durch geeignete
Vorkehren den Besuch ausserkantonaler Schulen und Kurse.
3 Die Berufsschulen sind nach Berufsgruppen zu bilden und nach Möglichkeit als
regionale Zentren zu errichten. Umfasst das Einzugsgebiet für einen Beruf mehr als
einen Kanton und können sich die beteiligten Kantone über den Schulort nicht eini-
gen, so bestimmt ihn das Bundesamt.

Art. 33 Organisation des Unterrichts
1 Die Organisation des Unterrichts ist Sache der Kantone.
2 Die Klassen werden nach Berufen und innerhalb eines Berufes nach Lehrjahren
gebildet. Die kantonale Behörde kann Ausnahmen zulassen.
3 Der Pflichtunterricht ist nach Möglichkeit auf ganze Arbeitstage auszusetzen. Dau-
ert er länger als einen Tag pro Woche, so ist auch der verbleibende Teil zusammen-
hängend zu erteilen.
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4 Bei ganztägigem Pflichtunterricht darf der Lehrling am gleichen Tag nicht zur Ar-
beit im Betrieb herangezogen werden.
5 Der Pflichtunterricht, abgesehen von Turnen und Sport, wird spätestens um 18 Uhr
beendet. Die kantonale Behörde kann aus zwingenden Gründen Ausnahmen gewäh-
ren.
6 Mit Bewilligung des Bundesamtes kann das jährliche Unterrichtspensum in einzel-
ne Blöcke aufgeteilt werden.
7 Den Lehrlingen wird in Schulfragen ein angemessenes Mitspracherecht einge-
räumt.

Art. 34 Interkantonale Fachkurse
1 Bei besonderen Verhältnissen kann das Bundesamt auf Antrag des zuständigen Be-
rufsverbandes oder der beteiligten Kantone anstelle des wöchentlichen Unterrichts
an der Berufsschule den Besuch eines interkantonalen Fachkurses für alle oder für
bestimmte Fächer obligatorisch erklären. Der Fachkurs muss Gewähr bieten, dass
das Unterrichtsziel besser erreicht wird, keine übermässigen Kosten und für die Teil-
nehmer keine erheblichen Nachteile entstehen.
2 Das Bundesamt erlässt für jeden Fachkurs ein Reglement über die Organisation des
Kurses und die Kostendeckung.
3 Erlaubt die zunehmende Zahl der Lehrlinge im betreffenden Beruf die Errichtung
regionaler oder kantonaler Berufsklassen, ist der interkantonale Fachkurs aufzuhe-
ben.

Art. 35 Anforderungen an die Lehrer
1 Der Unterricht an Berufsschulen ist durch fachlich und pädagogisch ausgebildete
Lehrer zu erteilen. Dies gilt auch für die Kurse zur beruflichen Weiterbildung
(Art. 50).
2 Durch Verordnung werden nähere Vorschriften über die Anforderung an die Lehrer
erlassen.
3 Die Lehrer sind verpflichtet, sich beruflich fortzubilden.

Art. 36 Schweizerisches Institut für Berufspädagogik
1 Ausbildung und Fortbildung der hauptamtlichen und der nebenamtlichen Lehrer an
Berufsschulen sind, soweit sie nicht an einer Hochschule erfolgen, Sache des Bun-
des. Er führt zu diesem Zweck ein Schweizerisches Institut für Berufspädagogik.
2 Das Institut ist schweizerische Dokumentationsstelle für den beruflichen Unter-
richt, begutachtet Lehrmittel und Unterrichtshilfen und befasst sich mit Forschungs-
aufgaben auf dem Gebiet des beruflichen Unterrichts. Es sorgt in Zusammenarbeit
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mit den Kantonen und Berufsverbänden für die Ausbildung der Instruktoren an Aus-
bildungskursen für Lehrmeister.16

3 Das Departement kann dem Institut weitere Aufgaben übertragen, die der Förde-
rung der Berufsbildung dienen.

Art. 37 Massnahmen der Kantone zur Fortbildung der Lehrer
1 Die Kantone führen nach Bedarf und im Einvernehmen mit dem Institut für Be-
rufspädagogik ergänzende Kurse für die Fortbildung der Lehrer durch.
2 Sie können den Besuch von Fortbildungskursen obligatorisch erklären.

4. Abschnitt: Lehrabschlussprüfung

Art. 38 Zweck der Prüfung

Durch die Lehrabschlussprüfung soll festgestellt werden, ob der Lehrling die im
Ausbildungsreglement und im Lehrplan umschriebenen Lernziele, die ihn zur Aus-
übung seines Berufes befähigen, erreicht hat.

Art. 39 Prüfungsreglemente
1 Das Departement erlässt für jeden Beruf ein Prüfungsreglement. Dieses regelt die
Organisation und die Dauer der Prüfung, den Prüfungsstoff und dessen allfällige
Aufteilung in einzelne Gebiete (Teilprüfungen), den Einbezug von Noten der Berufs-
schule sowie die Beurteilung und Notengebung.
2 Das Bundesamt erlässt ein Prüfungsreglement, solange die Berufslehre nur ver-
suchsweise eingeführt ist (Art. 12 Abs. 3).

Art. 40 Obligatorium der Prüfung
1 Der Lehrling hat, soweit er nicht vorher Teilprüfungen bestand, die Lehrabschluss-
prüfung gegen Ende der Lehrzeit oder bei erster Gelegenheit nach deren Ablauf ab-
zulegen. Ist er verhindert, so legt er sie nach Wegfall des Hinderungsgrundes ab.
2 Der Lehrmeister hat den Lehrling zur Prüfung anzumelden und ihm die für die Prü-
fung notwendige Zeit ohne Lohnabzug freizugeben. Ausserdem hat er ihm, nach
Weisung der Prüfungsbehörde, für die Herstellung der Prüfungsarbeiten Arbeitsraum
und Werkzeug sowie gegebenenfalls das Material unentgeltlich zur Verfügung zu
stellen oder zu vergüten.
3 Für die Lehrabschlussprüfung dürfen vom Lehrling keine Gebühren erhoben wer-
den.

 

16 Zweiter Satz eingefügt  durch Anh. Ziff. II 2 des BG vom 22. März 2002 über die
Anpassung von Organisationsbestimmungen des Bundesrechts, in Kraft seit 1. Febr. 2003
(AS 2003 187 188; BBl 2001 3845).
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Art. 41 Personen ohne Berufslehre und Schüler privater Fachschulen
1 Mündige Personen, die den Beruf nicht nach diesem Gesetz erlernt haben, werden
zur Lehrabschlussprüfung zugelassen, wenn sie mindestens anderthalbmal so lang im
Beruf gearbeitet haben, als die vorgeschriebene Lehrzeit beträgt. Sie müssen sich
ausserdem darüber ausweisen, dass sie den beruflichen Unterricht besucht oder die
Berufskenntnisse auf andere Weise erworben haben.
2 Schüler privater Fachschulen werden zur Lehrabschlussprüfung zugelassen, wenn
ihre Ausbildung den gesetzlichen und reglementarischen Vorschriften entspricht.

Art. 42 Durchführung der Prüfung
1 Die Kantone führen die Lehrabschlussprüfung durch.
2 Das Departement kann Berufsverbänden auf Antrag die Durchführung der Lehrab-
schlussprüfung für die ganze Schweiz oder einen Landesteil in allen oder einzelnen
Fächern übertragen. Macht das Departement von dieser Befugnis keinen Gebrauch,
so kann der Kanton die Durchführung der Prüfung kantonalen Berufsverbänden
übertragen.
3 Die Berufsverbände stellen ein Reglement über die Organisation der Prüfung auf,
das der Genehmigung des Departements oder des Kantons bedarf.
4 Wird die Durchführung der Lehrabschlussprüfung einem Berufsverband übertra-
gen, so müssen das Departement und die Kantone in der Prüfungskommission ange-
messen vertreten sein. Das Bundesamt und die Kantone sind berechtigt, die Prüfung
zu beaufsichtigen.
5 Bei der Übertragung der Prüfung an einen Berufsverband durch den Kanton gilt
Absatz 4 sinngemäss.

Art. 43 Fähigkeitszeugnis
1 Wer die Lehrabschlussprüfung bestanden und die Lehre vertragsgemäss beendet
hat, erhält das Fähigkeitszeugnis, das ihn berechtigt, sich als gelernten Berufsange-
hörigen zu bezeichnen. Das Fähigkeitszeugnis wird von der kantonalen Behörde
ausgestellt.
2 Ist ein Lehrling ohne sein Verschulden verhindert, an der Prüfung teilzunehmen, so
kann ihm die kantonale Behörde das Fähigkeitszeugnis ausnahmsweise ohne Prü-
fung aushändigen, sofern er mindestens zwei Drittel der Lehrzeit bestanden, sich
über seine Fähigkeiten ausgewiesen hat und voraussichtlich nicht innert Jahresfrist
die Prüfung ablegen kann.
3 Bei teilweiser Befreiung vom beruflichen Unterricht (Art. 19 Abs. 2 und Art. 30
Abs. 3) kann die kantonale Behörde den Lehrling von der Prüfung in den entspre-
chenden Fächern befreien und ihm gleichwohl das Fähigkeitszeugnis aushändigen.
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Art. 44 Wiederholung der Prüfung
1 Hat der Lehrling die Prüfung nicht bestanden, so kann er sie frühestens nach einem
halben Jahr wiederholen. Besteht er sie wiederum nicht, so wird er frühestens nach
einem weiteren Jahr zur dritten und letzten Prüfung zugelassen.
2 Bei Wiederholungen werden nur die Fächer geprüft, in denen der Prüfling an der
früheren Prüfung eine ungenügende Note erreichte.

Art. 45 Gleichstellung ausländischer Ausweise

Gleichwertige ausländische Ausweise können vom Departement allgemein und vom
Bundesamt im Einzelfall dem Fähigkeitszeugnis der Lehrabschlussprüfung gleichge-
stellt werden.

Drittes Kapitel: Handelsmittelschulen

Art. 46 Zweck

Die Handelsmittelschulen vermitteln in einem drei- oder vierjährigen Lehrgang eine
erweiterte Allgemeinbildung und eine fachliche Schulung, welche die Schüler auf
eine berufliche Tätigkeit in einer kaufmännischen Unternehmung, einem Dienstlei-
stungsbetrieb oder einer Verwaltung vorbereiten.

Art. 47 Anerkennung der Abschlussprüfungen
1 Das Bundesamt kann auf Antrag eines Kantons die Abschlussprüfungen einer öf-
fentlichen oder einer privaten gemeinnützigen Handelsmittelschule anerkennen.
2 Schüler nicht anerkannter Handelsmittelschulen werden zu besonderen von den
Kantonen veranstalteten Prüfungen zugelassen; diese müssen den Prüfungsanforde-
rungen an den anerkannten Handelsmittelschulen entsprechen.
3 Schulen, die anerkannte Abschlussprüfungen durchführen, oder Kantone, die Prü-
fungen nach Absatz 2 veranstalten wollen, erlassen ein Reglement, das der Geneh-
migung des Bundesamtes bedarf.
4 Wer die Abschlussprüfung nach Absatz 1 oder 2 bestanden hat, erhält ein Diplom.
Er darf sich als gelernter Berufsangehöriger bezeichnen. Er wird zu den Berufsprü-
fungen und höheren Fachprüfungen sowie zu den einschlägigen höheren Fachschu-
len zugelassen.
5 Das von der Schule ausgestellte Handelsdiplom wird als kaufmännische Berufsma-
turität anerkannt, sofern Unterricht und Abschlussprüfung den Bestimmungen des
Bundesamtes entsprechen.17

 

17 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des Fachhochschulgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft
seit 1. Okt. 1996 (SR 414.71).
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Art. 48 Lehrplan

Das Bundesamt erlässt einen Lehrplan für Handelsmittelschulen und legt die Vor-
aussetzungen für die Anerkennung der Abschlussprüfungen fest.

Viertes Kapitel: Anlehre

Art. 49
1 Die Anlehre im Sinne dieses Gesetzes vermittelt Jugendlichen, die vornehmlich
praktisch begabt sind, die notwendigen Fertigkeiten und Kenntnisse zur Beherr-
schung einfacher Fabrikations- oder Arbeitsprozesse. Sie dauert mindestens ein Jahr
und soll zum Übertritt in einen andern Betrieb gleicher Art befähigen.
2 Die Parteien haben einen Anlehrvertrag abzuschliessen. Die Artikel 344–346a des
Obligationenrechts18 und die Artikel 9 und 19 sowie 20–26 dieses Gesetzes gelten
sinngemäss.
3 Jugendliche in einer Anlehre müssen den beruflichen Unterricht besuchen, der be-
rufliche und allgemeinbildende Fächer umfasst. Die Kantone führen für sie beson-
dere Klassen. Die Artikel 30, 32 und 33 gelten sinngemäss.
4 Wer die Anlehre beendigt hat, erhält einen amtlichen Ausweis. Dieser enthält An-
gaben über die Dauer der Anlehre, die Berufsbezeichnung und das Berufsfeld und
bestätigt den Besuch des beruflichen Unterrichts. Der Ausweis wird vom Arbeitge-
ber und von der kantonalen Behörde unterzeichnet.
5 Der Bund fördert durch Beiträge und andere Massnahmen die von Kantonen, be-
ruflichen Schulen, Berufsverbänden oder andern Organisationen veranstalteten Kur-
se, die der Einführung von Angelernten in eine berufliche Tätigkeit, ihrer Vorbe-
reitung auf eine Berufslehre (z.B. Werkklassen, Vorlehren), der Verbesserung ihrer
beruflichen Mobilität oder der Erweiterung ihrer Allgemeinbildung dienen.

Vierter Titel: Berufliche Weiterbildung

Art. 50 Grundsatz
1 Die berufliche Weiterbildung soll gelernten und angelernten Personen helfen, ihre
berufliche Grundausbildung der technischen und wirtschaftlichen Entwicklung an-
zupassen oder zu erweitern und ihre Allgemeinbildung zu verbessern, damit sie ihre
berufliche Mobilität steigern und anspruchsvollere Aufgaben übernehmen können.
2 Zu diesem Zweck fördert der Bund durch Beiträge und andere Massnahmen die
von Kantonen, beruflichen Schulen, Berufsverbänden oder andern Organisationen
durchgeführten Veranstaltungen, welche insbesondere die Weiterbildung, Umschu-
lung, Einführung in berufliche Spezialgebiete oder die Vorbereitung zum Besuch
von Schulen nach den Artikeln 58–61 zum Gegenstand haben. Er unterstützt ferner

 

18 SR 220
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Einrichtungen und Veranstaltungen, welche die Durchlässigkeit zwischen einzelnen
Bildungssystemen erleichtern.
3 Der Bund kann Institutionen, die auf andere Weise als durch schulische Lehrgänge
oder Prüfungen nach den Artikeln 51–57 den beruflichen Aufstieg fördern, anerken-
nen und ihnen bestimmte Aufgaben übertragen. Die Verordnung regelt die Voraus-
setzungen.
4 Ausländische Diplome und Ausweise der Weiterbildungsstufe können vom Depar-
tement allgemein und vom Bundesamt im Einzelfall als gleichwertig anerkannt wer-
den.19

Erstes Kapitel: Berufsprüfungen und höhere Fachprüfungen

Art. 51 Arten der Prüfung
1 Die Berufsverbände können vom Bund anerkannte Berufsprüfungen und höhere
Fachprüfungen veranstalten. Für die einzelnen Berufe können entweder Berufsprü-
fungen oder höhere Fachprüfungen oder beide Prüfungen durchgeführt werden.
2 Berufsverbände, welche solche Prüfungen veranstalten wollen, haben darüber ein
Reglement aufzustellen, das der Genehmigung des Departements bedarf. Die Ver-
ordnung regelt die Voraussetzungen.

Art. 52 Zweck
1 Durch die Berufsprüfung soll festgestellt werden, ob der Bewerber die erforderli-
chen beruflichen Fähigkeiten und Kenntnisse besitzt, um die Stellung eines Vorge-
setzten zu bekleiden oder eine berufliche Funktion zu erfüllen, die wesentlich höhere
Anforderungen stellt als die Berufslehre.
2 Durch die höhere Fachprüfung soll festgestellt werden, ob der Bewerber die erfor-
derlichen Fähigkeiten und Kenntnisse besitzt, um einen Betrieb selbständig zu leiten
oder in seinem Beruf höheren Ansprüchen zu genügen.

Art. 53 Zulassung
1 Zur Berufsprüfung oder höheren Fachprüfung wird zugelassen, wer in bürgerlichen
Ehren und Rechten steht, das Fähigkeitszeugnis der Lehrabschlussprüfung für den
betreffenden Beruf oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und nach beendeter
Lehre während der im Reglement vorgeschriebenen Zeit im Beruf tätig gewesen ist.
2 Werden in einem Beruf sowohl Berufsprüfungen als auch höhere Fachprüfungen
durchgeführt, so wird der Bewerber zur höheren Fachprüfung in der Regel nur zuge-
lassen, wenn er zuvor die Berufsprüfung bestanden hat und seither mindestens zwei
Jahre im Beruf tätig gewesen ist.

 

19 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des Fachhochschulgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft
seit 1. Okt. 1996 (SR 414.71).
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3 Sofern die Verhältnisse es rechtfertigen, kann das Reglement abweichende Zulas-
sungsbedingungen vorsehen.

Art. 54 Aufsicht des Bundes
1 Die Berufsprüfungen und die höheren Fachprüfungen stehen unter der Aufsicht des
Bundes.
2 Die Prüfungen werden von Vertretern des Bundes überwacht, die vom Bundesamt
bezeichnet werden.

Art. 55 Fachausweis und Diplom
1 Wer die Berufsprüfung bestanden hat, erhält einen Fachausweis.
2 Wer die höhere Fachprüfung bestanden hat, erhält ein Diplom.
3 Die Namen der Inhaber des Fachausweises oder des Diploms werden veröffentlicht
und, nach Berufen geordnet, in ein Register eingetragen, das jedermann zur Einsicht
offensteht.

Art. 56 Titel
1 Der Inhaber des Fachausweises oder des Diploms ist berechtigt, den im Reglement
festgesetzten Titel zu führen.
2 Als Titel für den Inhaber des Fachausweises kann die betreffende Berufsbezeich-
nung mit dem Zusatz «mit eidgenössischem Fachausweis» verwendet werden.
3 Als Titel für den Inhaber des Diploms kann die betreffende Berufsbezeichnung mit
dem Zusatz «diplomiert» oder der Meistertitel in Verbindung mit der Berufsbezeich-
nung verwendet werden.
4 Das Verwenden von Titeln (Funktionsbezeichnungen) innerhalb eines Betriebes
nach Anordnung der Betriebsleitung bleibt vorbehalten.
5 Gleichwertige ausländische Ausweise können vom Departement allgemein und
vom Bundesamt im Einzelfall dem Fachausweis oder dem Diplom gleichgestellt
werden.

Art. 57 Wiederholung der Prüfung
1 Wer die Berufsprüfung oder die höhere Fachprüfung nicht bestanden hat, wird frü-
hestens nach einem Jahr nochmals zur Prüfung zugelassen. Wird auch die zweite
Prüfung nicht bestanden, so wird der Bewerber frühestens nach Ablauf von drei Jah-
ren seit der ersten Prüfung zu einer dritten und letzten Prüfung zugelassen.
2 Die zweite Prüfung bezieht sich nur auf die Fächer, in denen nicht mindestens die
Note «gut» erzielt wurde, die dritte dagegen auf alle Fächer der zweiten Prüfung.
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Zweites Kapitel: Technikerschulen

Art. 58
1 Der Bund fördert die Ausbildung an Technikerschulen, die ihre Absolventen befä-
higen, technische Aufgaben und Führungsfunktionen auf mittlerer Stufe zu über-
nehmen.
2 Das Departement stellt Mindestanforderungen auf für die Zulassung, die Lehrpläne
und die Prüfungen an Technikerschulen.
3 Wer die Abschlussprüfung an einer vom Bund anerkannten Technikerschule be-
standen hat, darf die Bezeichnung «Techniker TS» öffentlich führen.

Drittes Kapitel: Höhere Technische Lehranstalten (Ingenieurschulen)

Art. 5920

1 Der Bund fördert die Ausbildung an Höheren Technischen Lehranstalten (Inge-
nieurschulen), welche den Studierenden theoretisches und praktisches Ingenieurwis-
sen vermitteln, das mathematische, naturwissenschaftliche, ingenieurwissenschaftli-
che oder bautechnisch/architektonische und allgemeinbildende Fächer umfasst und
sie darauf vorbereiten, Ergebnisse von Wissenschaft und Forschung in die industri-
elle Fertigung und Entwicklung zu übertragen oder in anderen Sachgebieten selb-
ständig anzuwenden.
2 Das Departement stellt Mindestanforderungen auf für die Zulassung, die Lehrpläne
und die Prüfungen an Höheren Technischen Lehranstalten.
3 Wer die Abschlussprüfung an einer vom Bund anerkannten Höheren Technischen
Lehranstalt bestanden hat, darf die Bezeichnung «Ingenieur HTL» öffentlich führen.
Für Ausbildungsrichtungen, in denen die Bezeichnung «Ingenieur HTL» nicht ge-
bräuchlich ist, bestimmt das Departement den Titel.

Viertes Kapitel: Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschulen

Art. 6021

1 Der Bund fördert die Ausbildung an Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschu-
len, die den Studierenden die wirtschaftswissenschaftlichen Grundkenntnisse und ei-
ne erweiterte Allgemeinbildung vermitteln und sie befähigen, anspruchsvolle be-
triebsökonomische Aufgaben in Wirtschaft und Verwaltung zu übernehmen.

 

20 Aufgehoben durch Art. 25 Abs. 2 des Fachhochschulgesetzes vom 6. Okt. 1995 ab 1. Okt.
2001(SR 414.71).

21 Aufgehoben durch Art. 25 Abs. 2 des Fachhochschulgesetzes vom 6. Okt. 1995 ab 1. Okt.
2001(SR 414.71).
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2 Das Departement stellt Mindestanforderungen auf für die Zulassung, die Lehrpläne
und die Prüfungen an Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschulen.
3 Wer die Abschlussprüfung an einer vom Bund anerkannten Höheren Wirtschafts-
und Verwaltungsschule bestanden hat, darf die Bezeichnung «Betriebsökonom
HWV» öffentlich führen.

Fünftes Kapitel: Höhere Fachschulen22

Art. 61
1 Der Bund fördert die Ausbildung an Höheren Fachschulen, die ihre Absolventen
befähigen, Aufgaben und Führungsfunktionen auf mittlerer Stufe zu übernehmen.23

2 Das Departement kann für diese Schulen Mindestanforderungen für die Zulassung,
die Lehrpläne und die Prüfungen aufstellen und die Titel für die Absolventen festle-
gen.

Fünfter Titel: Berufsbildungsforschung

Art. 62
1 Der Bund fördert die Berufsbildungsforschung. Diese wird in Zusammenarbeit mit
der Wirtschaft und den Institutionen der Berufsbildung betrieben; sie soll nach wis-
senschaftlichen Methoden insbesondere grundsätzliche Fragen der praktischen Aus-
bildung und Weiterbildung sowie des beruflichen Unterrichts klären und notwendige
Anpassungen der Berufsbildung an die technische, wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Entwicklung frühzeitig erkennen und vorbereiten.
2 Das Departement kann dem Schweizerischen Institut für Berufspädagogik oder an-
deren geeigneten Institutionen Forschungsaufträge übertragen; es kann an Untersu-
chungen und Forschungen über Berufsberatung und Berufsbildung Beiträge gewäh-
ren.

Sechster Titel: Bundesbeiträge

Art. 63 Grundsatz und allgemeine Voraussetzungen
1 Der Bund gewährt im Rahmen dieses Gesetzes und der bewilligten Kredite Beiträ-
ge für:

a. Einrichtungen und Veranstaltungen der Berufsbildung;

 

22 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Fachhochschulgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft
seit 1. Okt. 1996 (SR 414.71).

23 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Fachhochschulgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft
seit 1. Okt. 1996 (SR 414.71).
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b. Bauten, die der Berufsbildung, der Unterkunft von Lehrlingen, von Kursteil-
nehmern oder von Besuchern der Schulen nach den Artikeln 50 und 58–61
oder dem obligatorischen Turn- und Sportunterricht für Lehrlinge dienen;

c. Institutionen, die in seinem Auftrag Berufsberater aus- und weiterbilden so-
wie Informations- und Dokumentationsmaterial zur allgemeinen und persön-
lichen Beratung herstellen.24

2 Bundesbeiträge werden nur für Einrichtungen und Veranstaltungen gewährt, die
keinen Erwerbszweck verfolgen und allen Personen offenstehen, welche die Voraus-
setzungen in bezug auf Alter und Vorbildung erfüllen. Die Einrichtung oder Veran-
staltung muss einem Bedürfnis entsprechen und zweckmässig organisiert sein; sie
müssen von sachkundigen Personen betrieben und durchgeführt werden.
3 Ein Bundesbeitrag wird in der Regel nur gewährt, wenn der Kanton ebenfalls einen
angemessenen Beitrag leistet.
4 Die Verordnung regelt die weiteren Voraussetzungen für die Gewährung von Bei-
trägen und die anrechenbaren Ausgaben.
5 Die Beiträge an die Kantone werden nach der Gesetzgebung über den Finanzaus-
gleich abgestuft.

Art. 64 Höhe der Beiträge
1 Der Bundesbeitrag beträgt je nach Finanzkraft der Kantone 23–43 Prozent der Auf-
wendungen für: 25

a. ...26

b. Lehrwerkstätten und Schulen für Gestaltung (Art. 7 Bst. b), Berufsschulen
(Art. 27) und Berufsmittelschulen (Art. 29);

c. Kurse für Angelernte (Art. 49 Abs. 5);

d.27 Höhere Technische Lehranstalten (Ingenieurschulen) (Art. 59) und Höhere
Wirtschafts- und Verwaltungsschulen (Art. 60).

2 Der Bundesbeitrag beträgt je nach der Finanzkraft der Kantone 22–37 Prozent der
Aufwendungen für:28

a. Handelsmittelschulen (eingeschlossen Verkehrsschulen) (Art. 7 Bst. c);

b. Einführungskurse (Art. 16);

 

24 Fassung gemäss Ziff. I 21 des BG vom 14. Dez. 1984 über die Sparmassnahmen 1984, in
Kraft seit 1. Jan. 1986 (AS 1985 660; BBl 1984 I 1253). Siehe auch die UeB am Schluss
des genannten BG.

25 Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm
1998, in Kraft seit 1. Jan. 1999 (AS 1999 2374 2385; BBl 1999 4).

26 Aufgehoben durch Ziff. I 21 des BG vom 14. Dez. 1984 über die Sparmassnahmen 1984
(AS 1985 660; BBl 1984 I 1253).

27 Aufgehoben durch Art. 25 Abs. 2 des Fachhochschulgesetzes vom 6. Okt. 1995 ab 1. Okt.
2001(SR 414.71).

28 Fassung gemäss Ziff. I 21 des BG vom 14. Dez. 1984 über die Sparmassnahmen 1984, in
Kraft seit 1. Jan. 1986 (AS 1985 660; BBl 1984 I 1253). Siehe auch die UeB am Schluss
des genannten BG.
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c. Interkantonale Fachkurse (Art. 34);

d. Kurse für die Ausbildung und Fortbildung von Lehrern (Art. 37 Abs. 1);

e. Lehrabschlussprüfungen (Art. 38–44);

f.29 Veranstaltungen für die Weiterbildung (Art. 50), unter Ausschluss der Be-
rufsberatung;

g.30 Technikerschulen (Art. 58) und Höhere Fachschulen (Art. 61);

h. Untersuchungen und Forschungen auf dem Gebiet der Berufsberatung und
der Berufsbildung (Art. 62 Abs. 2);

i. Bauten (Art. 63 Abs. 1 Bst. b).
3 Der Bundesbeitrag beträgt je nach Finanzkraft der Kantone 12–27 Prozent für an-
dere Massnahmen, die der Förderung der Berufsbildung dienen, insbesondere für31

a. Kurse für die Ausbildung von Lehrmeistern (Art. 11), Instruktoren für die
Einführungskurse (Art. 16 Abs. 6) und Prüfungsexperten;

b. Berufsprüfungen und höhere Fachprüfungen (Art. 51–57);

c.32 Fachzeitschriften, die von Berufsverbänden oder Fachverbänden herausgege-
ben werden und der Berufsbildung dienen;

d. Lehrbücher für den Pflichtunterricht der Lehrlinge, die kleinen sprachlichen
Minderheiten angehören.

4 Auf dem Gebiet der Berufsberatung betragen die Bundesbeiträge (Art. 63 Abs. 1
Bst. c):

a. 40 Prozent für die Aus- und Weiterbildung von Berufsberatern;

b. 50 Prozent für die Herstellung von Informations- und Dokumentationsmate-
rial.33

 

29 Fassung gemäss Ziff. I 21 des BG vom 14. Dez. 1984 über die Sparmassnahmen 1984, in
Kraft seit 1. Jan. 1986 (AS 1985 660; BBl 1984 I 1253). Siehe auch die UeB am Schluss
des genannten BG.

30 Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Fachhochschulgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft
seit 1. Okt. 1996 (SR 414.71).

31 Fassung gemäss Ziff. I 21 des BG vom 14. Dez. 1984 über die Sparmassnahmen 1984, in
Kraft seit 1. Jan. 1986 (AS 1985 660; BBl 1984 I 1253). Siehe auch die UeB am Schluss
des genannten BG.

32 Fassung gemäss Ziff. I 21 des BG vom 14. Dez. 1984 über die Sparmassnahmen 1984, in
Kraft seit 1. Jan. 1986 (AS 1985 660; BBl 1984 I 1253). Siehe auch die UeB am Schluss
des genannten BG.

33 Eingefügt durch Ziff. I 21 des BG vom 14. Dez. 1984 über die Sparmassnahmen 1984, in
Kraft seit 1. Jan. 1986 (AS 1985 660; BBl 1984 I 1253). Siehe auch die UeB am Schluss
des genannten BG.
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Art. 64a34 Zusicherung von Baubeiträgen

Die Bundesversammlung setzt jeweils mit dem Voranschlag den Höchstbetrag fest,
bis zu dem im Voranschlagsjahr Zusicherungen für Baubeiträge nach Artikel 63 Ab-
satz 1 Buchstabe b abgegeben werden dürfen.

Siebenter Titel: Vollzug des Gesetzes
Erstes Kapitel: Organisation und Aufgaben der Behörden

Art. 65 Kantone
1 Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, obliegt der Vollzug den Kantonen.
Diese sind unter sich zur Zusammenarbeit verpflichtet.
2 Die Kantone erlassen die Vollzugsvorschriften, soweit nicht der Bund zuständig
ist, und bezeichnen die zuständigen Behörden. Sie sorgen für eine wirksame Auf-
sicht über die Lehrverhältnisse und über die beruflichen Schulen sowie für eine enge
Zusammenarbeit zwischen den für die Berufsbildung, die Berufsberatung, die Ar-
beitsvermittlung und den Vollzug des Arbeitsgesetzes35 zuständigen Behörden und
zwischen den Behörden und den beteiligten Verbänden.
3 Die Kantone erstatten dem Bundesamt periodisch Bericht über den Vollzug.

Art. 66 Bund
1 Der Bund vollzieht die ihm vorbehaltenen Massnahmen und übt die Oberaufsicht
über den Vollzug aus. Soweit diese Aufgaben nicht dem Bundesrat oder dem Depar-
tement vorbehalten sind, obliegen sie dem Bundesamt.
2 Der Bundesrat erlässt nach Anhören der Kantone und Verbände die Vollzugsvor-
schriften. Die Kantone, Berufsverbände und Fachverbände der Berufsbildung wer-
den auch angehört, bevor Ausbildungs- und Prüfungsreglemente und Lehrpläne er-
lassen oder andere Massnahmen von allgemeiner Tragweite getroffen werden.
3 Der Bundesrat bestellt eine eidgenössische Berufsbildungskommission, welche zu-
handen der Behörden des Bundes grundsätzliche Fragen der Gesetzgebung und des
Vollzugs begutachtet. Sie ist befugt, von sich aus Anträge zu stellen.

Zweites Kapitel: Verwaltungsrechtspflege

Art. 67 Verfügungen
1 Verfügungen und Beschwerdeentscheide sind schriftlich zu eröffnen.

 

34 Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 5. Okt. 1990 über Finanzhilfen und Abgel-
tungen, in Kraft seit 1. April 1991 (SR 616.1).

35 SR 822.11
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2 Verfügungen, die ein Begehren abweisen, und Beschwerdeentscheide sind ausser-
dem zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen, welche die Be-
schwerdebehörde und die Beschwerdefrist nennt.

Art. 68 Beschwerdebehörden

Beschwerdebehörden sind:

a. das Bundesamt für Verfügungen über
– die Zulassung zu Berufsprüfungen und höheren Fachprüfungen sowie

zu den vom Bund veranstalteten Studiengängen und Kursen für die
Ausbildung von Lehrern und Berufsberatern;

– die Verweigerung des Fachausweises, des Diploms oder des Ausweises
für Studiengänge und Kurse für die Ausbildung von Lehrern und Be-
rufsberatern;

b. eine vom Kanton bezeichnete kantonale Behörde für Verfügungen kantona-
ler Behörden;

c.36 die Rekurskommission EVD für:
– erstinstanzliche Verfügungen und Beschwerdeentscheide des Bundes-

amtes;
– erstinstanzliche Verfügungen des Departements, soweit sie in letzter In-

stanz der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht unter-
liegen;

– kantonale Beschwerdeentscheide über die Zulassung zu Kursen und
über Prüfungen;

d.37 der Bundesrat für andere kantonale Beschwerdeentscheide und für erstin-
stanzliche Verfügungen des Departements, soweit sie nicht der Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde an das Bundesgericht unterliegen;

e.38 das Bundesgericht für Entscheide der Rekurskommission EVD und für kan-
tonale Beschwerdeentscheide, soweit die der Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde an das Bundesgericht unterliegen.

Art. 69 Beschwerdeverfahren

Das Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht bestimmt sich nach den Artikeln 103ff.
des Bundesrechtspflegegesetzes39, vor anderen Beschwerdebehörden des Bundes
nach den Artikeln 44ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes40 und vor kantonalen
Beschwerdebehörden nach dem kantonalen Recht.

 

36 Fassung gemäss Anhang Ziff. 17 des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1994
(AS 1992 288; SR 173.110.01 Art. 2 Abs. 1; BBl 1991 II 465).

37 Fassung gemäss Anhang Ziff. 17 des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1994
(AS 1992 288; SR 173.110.01 Art. 2 Abs. 1; BBl 1991 II 465).

38 Fassung gemäss Anhang Ziff. 17 des BG vom 4. Okt. 1991, in Kraft seit 1. Jan. 1994
(AS 1992 288; SR 173.110.01 Art. 2 Abs. 1; BBl 1991 II 465).

39 SR 173.110
40 SR 172.021
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Drittes Kapitel: Strafbestimmungen

Art. 70 Verantwortung des Lehrmeisters
1 Mit Busse wird bestraft, wer als Lehrmeister

a. Lehrlinge in einem dem Gesetz unterstellten Beruf ausbildet oder ausbilden
lässt, obschon ihm dies untersagt wurde (Art. 10 Abs. 4);

b. es unterlässt, den Lehrvertrag oder den Anlehrvertrag abzuschliessen, ihn
nicht oder verspätet einreicht oder als Inhaber der elterlichen Gewalt das
Lehr- oder Anlehrverhältnis nicht oder zu spät anzeigt;

c. seine Pflichten gegenüber dem Lehrling verletzt.
2 Bei leichtem Verschulden kann statt der Busse eine Verwarnung ausgesprochen
werden. Wenn der Lehrmeister die Pflichten gegenüber dem Lehrling schwer ver-
letzt, kann auf Haft erkannt werden.
3 Macht sich der mit der Ausbildung beauftragte Vertreter des Betriebsinhabers einer
strafbaren Handlung schuldig, so ist der Vertreter strafbar; der Betriebsinhaber ist
nur strafbar. wenn er von der strafbaren Handlung Kenntnis hatte und es unterliess,
sie zu verhindern, oder wenn er nicht alle Sorgfalt angewendet hat, um die Einhal-
tung der Vorschriften durch den Vertreter zu bewirken.
4 Wird eine strafbare Handlung im Betrieb einer juristischen Person oder einer Kol-
lektiv- oder Kommanditgesellschaft begangen, so sind diejenigen Personen strafbar,
die für sie gehandelt haben oder hätten handeln sollen.

Art. 71 Verantwortung des Lehrlings
1 Mit Busse wird bestraft, wer als Lehrling

a. dem obligatorischen Unterricht trotz Verwarnung durch die Schule unent-
schuldigt fernbleibt oder den Unterricht wiederholt vorsätzlich stört;

b. einem Einführungskurs trotz Verwarnung durch die Kursleitung unentschul-
digt fernbleibt oder denselben wiederholt vorsätzlich stört;

c. ohne triftigen Grund zur Zwischenprüfung (Art. 24) oder zur Lehrabschluss-
prüfung (Art. 40 Abs. 1) nicht antritt.

2 Bei leichtem Verschulden kann statt der Busse eine Verwarnung ausgesprochen
werden. Die Disziplinarbefugnisse der Schulbehörden, der Fachkommissionen für
die Einführungskurse und der Prüfungskommissionen bleiben vorbehalten.
3 Diese Bestimmungen gelten sinngemäss auch für die Anlehre.

Art. 72 Titelanmassung

Mit Haft oder Busse wird bestraft,

a. wer sich als gelernten Berufsangehörigen ausgibt, ohne das Fähigkeitszeug-
nis erworben zu haben;
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b. wer ohne Bestehen der erforderlichen Prüfung einen geschützten Titel führt
oder einen Titel verwendet, der den Eindruck erweckt, er habe die betref-
fende Berufsprüfung oder höhere Fachprüfung abgelegt;

c. wer sich einen Titel nach den Artikeln 58–61 beilegt, ohne die betreffende
Abschlussprüfung bestanden zu haben.

Art. 73 Fahrlässigkeit. Strafverfolgung
1 Widerhandlungen nach den Artikeln 70–72 sind auch strafbar, wenn sie fahrlässig
begangen werden.
2 Die Strafverfolgung obliegt den Kantonen.

Achter Titel: Schlussbestimmungen

Art. 74 Änderung bisherigen Rechts

Das Bundesgesetz vom 19. März 196541 über die Gewährung von Beiträgen an die
Aufwendungen der Kantone für Stipendien wird wie folgt geändert:

Art. 4 Abs. 1 Bst. h

...

Art. 75 Aufhebung bisherigen Rechts

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wird das Bundesgesetz vom 20. September
196342 über die Berufsbildung aufgehoben.

Art. 76 Ausbildungskurse für Lehrmeister

Wer schon vor Inkrafttreten des Gesetzes mindestens zwei Lehrlinge mit Erfolg aus-
gebildet hat und hiefür weiterhin Gewähr bietet, ist nicht verpflichtet, einen Ausbil-
dungskurs für Lehrmeister (Art. 11) zu besuchen.

Art. 77 Hauswirtschaftliche Ausbildung
1 Die hauswirtschaftliche Ausbildung wird in einer besonderen Verordnung geregelt.
2 Die Lehre in hauswirtschaftlichen Berufen dauert mindestens ein Jahr. Der Bundes-
rat kann, soweit erforderlich, weitere Ausnahmen von diesem Gesetz vorsehen.

 

41 SR 416.0. Heute: Ausbildungsbeihilfengesetz. Die hiernach aufgeführte Änd. ist einge-
fügt im genannten BG.

42 [AS 1965 321 428, 1968 86, 1972 1681, 1975 1078 Ziff. III, 1977 2249 Ziff. I 331;
SR 220 am Schluss, Schl- und UeB zum X. Tit. Ziff. II Art. 6 Ziff. 11]
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Art. 78 Referendum und Inkrafttreten
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

Datum des Inkrafttretens: 1. Januar 198043

 

43 BRB vom 7. Nov. 1979 [AS 1979 1711]
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